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über

t
die Verhandlungen

des

XM. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Achte Sitzung.

Oldenburg , den 23 . November 1875 , Vormittags 10 Uhr.

- —-  M -

Tagesordnung : 1. Bericht des Finanzausschusses, betr. den Voranschlag der Cenlral-Einnahmcn und Ausgaben
deS Großherzogthums für 1876/78 . (Anl . 40 .)

2 . Mündlicher Bericht des Petitionsausschusscs über die Petition deö Lehrers H . Ahrens zu Daken¬

dorf , betr . Anrechnung seiner in Krumbeck verbrachten Dienstzeit bei Festsetzung seiner Alterszulage.

3 . Desgl . über die Petition des Lehrers G . Bökmann zu Peheim , be!r . Altcrszulage.

4 . Bericht des Verwaltungsausschusses , betr . den Gesetzentwurf für das Herzogthum Oldenburg,

belr . die Schulpflichtigkeit taubstummer Kinder . ( Anl . 18 .)

Vorsitzender : Präsident Graepel.

Am Ministertisch : Die Herren Regierungs -Commisfaire
Minsterialrath Wesche,  Obercammerrath Heumann,  Cam-
mcrrath Oeltermann.

Der Schriftführer Drost verlas das Protokoll der letzten

Sitzung , welches nach geschehener unbedeutender Berichtigung

genehmigt wurde . ^
Eingänge : i

1. Schreiben der Staatsregierung vom 10 . d. M ., betr . !

Umwandlung des Progymnasiums zu Birkenfeld in ^

ein vollständiges Gymnasium , Einstellung eines Be - I

träges von 20,000 ^ für dasselbe in den Voran - ^

schlag der Ausgaben für das Fürstenthum Birkcnfcld ^

und entsprechende Abänderung des vorgelegten Ge¬

setzentwurfs , betr . Verkündigung eines Gehaltsregula¬
tivs für den staatlichen Schuldienst . ( An den Finanz¬
ausschuß .)

2 . Desgl . vom 12 . d. M . bei Vorlegung des Voran¬

schlags der Einnahmen und Ausgaben des Fürsten - >
thums Lübeck pro 1876/78 . (An denselben. )

3 . Petitou des pensiouirteu Lehrers Müller zu Sillenstede ^

um Erhöhung seiner Pension . (An denselben .) !

4 . Petition des Vergantungsprotokollisten Weukebach zu

Hooksiel , betr . Erhöhung der Gebühren der Bergan - i

tungsprotokollisten . (An den Petitionsausschuß .) i

5 . Petition mehrerer Gastwirthe zu Brake (I . G.
und Genossen ) , betr . die Abgabe von Tanzgesellschaften.
(An den Verwaltungsausschuß .)

6 . Petition mehrerer Wirthe der Stadt und des Amtes

Delmenhorst (C . Wieling und Genossen ) , betr. die

die Abgabe von Tauzgesellschaftcn . (An denselben.)

7 . Petition mehrerer Wirthe zu Varel (C . Dörrier und

Genossen ) , betr . Abgabe von Tanzgesellschaften . (An
denselben )

8 . Petition der Mitglieder des Kirchenvorstandes von

Neunkirchen (Pastor Wallrich und Genossen ) , betr.

Ablehnung der Petition der Altkatholikcn zu Oberstem,

bezüglich des kirchlichen Vermögens . (An den Pe-
titionsausschuß .) .

Die Versammlung genehmigte die Verweisung der Ein¬

gänge an die verschiedenen Ausschüsse.

Tagesordnung:

I . Bericht des Finanzausschusses , betr . den Voranschlag
der Ceutral -Einnahmen und Ausgaben des Großherzogthums.

(Anl . 40 .)

Der Antrag deS Ausschusses zu Position 1, 2 , 3 der

Einnahmen:
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Antrag 1.
der Landtag wolle die Positionen1, 2 und 3 genehmigen,

wird angenommen.
Zu 8> -4 der Einnahmen ist beantragt:

Antrag ^ ö. 2.
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß die fraglichen Kricgsentschädignngsgclder und
Kassenscheine, soweit dieselben nicht ohne besondere
Verwaltungskosten an Corporationen im Großherzog-
thum und gegen sichere Hypotheken an Inländer
leihweise begeben werden können, nach dem Vorschläge
der Staatsregierung gemacht werden.

Antrag 3.
die Position 4 anzunehmcn.

Abg. Hoher Er wolle auf die eigenthümlichen
Strömungen, welche in den leitenden Finanzkreisen herrschten,
aufmerksam machen.

Es sei das Bestreben, den Fiscus reicher zu machen,
der Centralcasse Gelder zuzuführen und die Steuerschraube
fester anzuziehen. Namentlich tret̂ dies hervor bei dem
deutschen Reich, in Preußen, wo trotz des bedeutenden Ileber-
schusses im Budget von Minderung der Steuerlast nicht
die Rede sei. Auch hier herrsche die gleiche Strömung.
Millionen wurden fremden Bankhäusern zugeführt, um dort
aufgespeichert zu werden, und trotzdem stelle man die Aus¬
sicht, 2 Monate Einkommensteuer mehr auszuschreiben. Er
hätte den persönlichen Wunsch, daß die Summen im Jn-
lande zur nutzbaren Verwendung gelangten, damit zuerst der
Quotenausschuß in die Luft gesprengt werde. Es sei ein
guter Anfang, daß man die Zinsen der hier fraglichen Gelder
zur Bestreitung der Centrallasten verwenden wolle, aber er
müsse fragen, weshalb nicht die ganze Summe. Die pessi¬
mistischen Ansichten des Ausschusses bezüglich der noch wir¬
kenden Gelbkrisis, in Folge deren selbst bei den solidesten
Bankhäusern, welche meist stark engagirt seien, Verluste ent¬
stehen könnten, theile er , habe indeß erwartet, daß der Aus¬
schuß handgreifliche Vorschläge für die Verwendung des Geldes
gemacht hätte, statt fromme Wünsche laut werden zu lassen,
und müsse er die Frage stellen, ob nicht die Bcrathung der
Position besser auszusctzen oder Vorschläge zur zweiten Lesung
vorzubehalten seien? Was die Sicherstellung der Capitalien
betreffe, so habe er völliges Vertrauen zur Staatsregicrung.
Die Sicherstellung bestehe in der Deposition von Effecten,
deren Werth freilich immer etwas zweifelhaft bleibe; es gäbe
deren einige, welche vielleicht gut genug wären , um damit
Fensterscheiben zu verkleben.

Der Procentsatz, zu welchem die deponirten Effecten
unter Tagescours angenommen und in Berechnung gestellt
würden, sei niedrig, da er nur 5 betrage, und cs Effecten
gäbe, welche zu 20 °/o inner Tagescours zur Caution deponirt
und in Berechnung gestellt würden. Bei guten Effecten
wöge indeß der Proccntsatz von 5 °,,«> genügen.

Reg.-Com. Obercammerrath Heumann : Um Miß¬
verständnisse zu vermeiden, wolle er zunächst einige thal¬
sächliche Mitiheilungen mache». Die Kriegskostenentschädi-
gungsgclder seien 1873 und 1874 und die Hälfte der Reichs-
cassenscheine sei kürzlich hier eingegangen. Die Staatsregiernng
hätte nun bislang zu einer anderwesten Verwendung dieser
Gelder keine Ermächtigung gehabt, da die Sache auf dem
letzten Landtag nicht mehr zur Sprache gebracht werden
konnte. Die Staatsregicrung habe sich deshalb veranlaßt
gefühlt, die Gelder vorläufig bei Bankhäusern verzinslich
unierzubringen. Wenn der Abg. Hoher  sein Mißtrauen
gegen eines dieser Häuser äußere, so sei das ungerecht¬
fertigt, die Staatsregierung stehe seit 10 Jahren etwa mit
diesem Hause in Geschäftsverbindungund habe sich diese
nicht nur als eine fortdauernd sehr conlante und angenehme,
sondern auch als eine für das Herzogthum sehr vortheilhaste
erwiesen; was dabei die besondere Sicherstellung des Gut¬
habens der hiesigen Casse betreffe, so seien die Gelder in der
gleichen Weise gesichert, welche bei der Oldenburgischrn Eisen¬
bahn-Prämienanleihe gebilligt sei, nämlich gegen Deponirung
von Wechseln und börsengängigen Effecten, letztere zu 5 "/»
unter Tagescours. Wenn diese Caution für zu geringfügig
gehalten werde, so könne er mittheilen, daß das betreffende
Bankhaus , als cs von diesem Zweifel gehört, sofort eine
höhere Caution in Papieren gesandt und eine noch weiter
gehende angeboten habe. Für etwa 6 '/s Millionen Mark
diesseitigen Guthabens seien nach jetzigen niedrigen Kursen
v. 8,106,000 c/A zur Deckung geliefert. — Die Staats-
regierung hätte die Verpflichtung gehabt, die Gelder in der
Staatscasse zu lassen, bis über deren anderweite Verwendung
mit dem Landtage eine Vereinbarung getroffen sei, weil cs
sich um ein Capital handelte, welches dem Großherzogthum
als solchem gehörte. Die Quotenfrage werde durch die Zins-
einnahme erheblich modcrirt, auch stehe nichts entgegen, daß
die Provinzen im Fall besonderer Bedürfnisse die erforderlichen
Mittel ans der Centralcasse anleihen.

Abg. Hoher : Er habe kein Mißtrauen gegen eines
der Bankhäuser geäußert und nur angedeutet, daß solche
z. Z. stark engagirt seien, wie in der Regel alle großen
Banquiergeschäfte. In der Zukunft seien nicht viel Rosen
zu sehe» und halte er von seinem Standpunkte aus die
baldige Heranziehung des Geldes für erforderlich.

Abg. Ahlhorn : Der Ausschuß sei von der Ansicht
ausgcgangcn, daß die Vorschläge der Staatsregierung für
diese Finanzperiode anzunchmen seien. Es sei namentlich
noch viel Geld für die Eisenbahn nöthig, welches aus den
fraglichen Geldern leicht zu 4 '/2 "/» anzulcihcn wäre. Es
läge ihm persönlich viel daran , daß sick der Landtag jetzt
noch nicht bezüglich der Verwendung der Gelder binde. Nach
3 Jahren könnte man die Verhältnisse besser übersehen und
müsse er nochmals betonen, daß es für diese Finanzperiode
vortheilhaft sei, für die Verwendung des Geldes nach Maß-
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1

gäbe der Vorschläge des Finanzausschusses zu verfahren.
Wenn man nach des Abg . Hoyer  Vorschlag über die Gel'
der verfüge , werde der ganze Fonds in 5 oder 6 Finanz-
Perioden verzehrt sein. Es würde hier dasselbe vielleicht zu-
trcsfen , was mit den Milliarden geschehen sei ; seines Er¬
achtens hätten die Milliarden aus der Kriegsentschädigung
von Frankreich mehr geschadet als genützt . Wenn man jetzt
frage , wo sind die Milliarden geblieben ? so wäre die Ant¬
wort darauf nicht so leicht zu machen . Er sei für die Ver¬
wendung des Geldes im Lande , besonders in der Weise , daß
an Corporationen zu einem niedrigen Zinsfuß Darleihen ge¬
geben würden . Die Staatsregiernng habe damit ein Mittel,
um den Zinsfuß , welcher nicht in der jetzigen Höhe stehen
bleiben dürfe , herabzudrücken . Wenn Hoyer  sage , daß die
Steuerschraube durch die Mehrerhebung von 2 Monaten
Einkommensteuer stark angezogen werde , so werde cs schon
Mittel geben , diese 2 Monate Einkommensteuer zur Streichung
zu bringen , vielleicht durch Kürzung von Ausgaben , und der
Finanzausschuß werde dem Landtag wohl Vorschläge in dieser
Weise unterbreiten , wenn der Landtag nur solche Vorschläge
acceptiren wolle.

Abg . Brockhaus : Es habe ihn gefreut , daß der
Ausschuß sich von dem Princip habe leiten lassen , daß die
Vertheilung und Verwendung der Gelder im Interesse der
einzelnen Provinzen zu geschehen habe . Diese Frage sei z Z.
nickt eine brennende zu nennen , dagegen wohl eine andere,
welche die Gewährung eines Voraus aus den Kriegsent¬
schädigungsgeldern für das Fürstenthum Virkenfeld betreffe.
Birkenfeld seien in Folge des Krieges schwere Opfer auferlegt
und sei es wohl gerechtfertigt , für diese Opfer ein ange¬
messenes Präcipuum aus jenem Fonds zur Entschädigung
bewilligt zu erhalten . Auch sei ein desfälliger Antrag des
Provinzialrathö bereits gestellt . Redner übergiebt hier folgen¬
den von ihm und dem Abg . Lengler  unterschriebenen
Antrag:

der Landtag wolle beschließen, daß dem Fürstenthum
Birkenfeld schon jetzt ein angemessenes Präcipuum
als Entschädigung wegen gebrachter materieller Opfer
während des Krieges aus der französischen Kriegs¬
entschädigung vorweg zu bewilligen , sei und die
Großhcrzogliche Staatsregiernng zu ersuchen, sich hier¬
mit einverstanden zu erklären,

eventuell (im Fall der Annahme des Antrags ) die
Vorlage zum weiteren Bericht an den Finanzausschuß
zurückzuweisen.

Der genügend unterstützte Antrag wird mit zur Debatte
verstellt.

Reg .-Com . Obereauimerrath Herrmann : Er habe zu¬
nächst eine Aeußerung des Abg . Ahlhorn  zu berichtigen.

Wenn derselbe sage, daß die Eisenbahn aus diesem Fonds
leicht eine Anleihe zu 4 '/- °/° machen könne, , so bemerke er,
daß , wenn das Herzogthum diese Anleihe machen sollte, über

den Zinsfuß Wohl noch eine nähere Verabredung zu treffe»
sein werde ; die bei der Eisenbahn -Prämienanleihe zur Grund¬
lage genommenen o. 4 '/2 »/o könnten hier nicht maßgebend
sein, was die Äußerung eines Vorredners , daß die Steuer¬
schraube stark ungezogen werde , betreffe , sei diese nicht zu¬
treffend . Die Einkommensteuer sei von 18 auf 15 , dann
auf 12 Monate herabgesetzt , jetzt sollten 14 Monate erhoben
werden . Von einer Schraube könne daher nicht die Rede i
sein, eventuell sei sie stumpf und die Gänge liefen rückwärts.
Die Staatsregierung könne sich mit dem AnSschußantrag u»
Allgemeinen einverstanden erklären , insoweit er eine vorläufige
Regelung der Art und Weise der Nutzbarmachung des Capi-
tals in ' s Auge fasse, halte jedoch die Abänderung des Aus-
schußantragcs 2 in einem Punkte für erforderlich . Die Ge¬
währung von Darleihen an Corporationen , z. V . Wegver¬
bände gebe zu keinen besonderen Bedenken Anlaß ; etwas
anderes aber sei es mit der Ausleihung auf Hypothek a»
Private . Wenn diesen die Aussicht auf . Darleihen zu einem
billigen Zinsfuß eröffnet werde , werde Mancher glauben,
eine Anwaltschaft daraus zu haben . Aehnliche Erfahrung
habe man bei der Wittwencasse gemacht . Es würden eine
Menge Anträge auf Bewilligung von Darleihen bei der
Staatsregierung eingehen , welche viel Zeit und Arbeit zn
ihrer Erledigung in Anspruch nehmen würden , da für ge¬
nügende Sicherheit seitens der Petenten Sorge zu tragen
wäre . Die Verhältnisse von solchen Privaten ließen sich
äußerst schwierig constatiren , es bleibe fraglich , ob bei den
Bestimmungen der jetzigen Hypothekcnordnung eine genügende
Sicherheit geboten würde ; außerdem müßte ständig die Con-
trolle über Concurse und Cvnvocationen geführt werden.
Die Zinsbeitreibungen machten Weiterungen u . s. w . Eine
dadurch unausbleibliche herbeigesührte Neberbürdung der Staats¬
regierung mit Geschäften sei durchaus nicht wünschenswerth.
Er wolle daher folgenden Antrag stellen:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß die fraglichen Kriegskosten - Entschädigungsgelder
und Reichseassenscheine nach dem Vorschläge der
Staatsregierung , daneben aber auch , soweit es in
angemessener Weise und ohne besondere Vcrwaltungs-
kosten geschehen kann , durch leihweise Begebung an
Corporationen des Großherzogthums nutzbar gemacht
werden.

Was schließlich den Antrag des Abg . Brockhaus  be¬
treffe , so bitte er darüber nicht zu beschließen , sondern den
Antrag an den Finanzausschuß zu verweisen , weil das Ma¬
terial zur thatsächlichen Begründung jetzt nicht vorhanden,
er auch nicht in der Lage sei, solches jetzt herbeizuschaffcn.

ES komme insbesondere auch das Reichs - Gesetz von
1874 in Betracht , nach welchem die einzelnen Gemeinden
noch eine besondere Entschädigung erhalten hätten.

Auf Grund des 8. 59 der Geschäftsordnung stelle er
daher folgenden Antrag:
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der Antrag des Abg. Brockhaus  ist zunächst au
den Finanzausschuß zu verweisen.

Abg. Russell : Der Herr Regiernngs-Commissair habe
erwähnt, daß die Steuerschraube nicht stark angezogeu werde.
Es sei aber doch die Einkommensteuer von 12 auf 18 Monat
erhöht, dann auf 15 und schließlich aus 12 Monat erniedrigt
worden. Das Land sei dadurch von einem lästigen Druck
befreit worden und habe frei aufathmen können. Jetzt sollen
wieder2 Monate mehr ausgeschrieben werden, welche ca.
34,000 jährlich aufbrächten und das sei ein nicht unbe¬
deutender Betrag. Auch er sei wie der Ausschuß der Ansicht,
beiß sich diese2 Monate Einkommensteuer vielleicht sparen
ließen.

Die Bemerkung des Herrn Rcgieruugskommissairs, daß
die fragliche» Capitalien dem gesammten Großhcrzogthum
gehörten, sei richtig, indeß könne daraus auf ewig kein Fonds
gcl'ilte! werden und schließlich würden die einzelnen Theile
des Großherzogthnms auf Theilung dringen. Wenn eine
Provinz außerordentliche Mittel nöthig. hätte, würde mau
auf den Fonds zurückgreifen dürfen. Mit der vorläufigen
Nutzbarmachungdes Capitals in der vom Ausschuß bean¬
tragten Weise, könne er sich nur einverstanden erklären. Daß
der Fonds indeß bei einem  Baukhause untcrgebracht sei, !
finde er bedenklich, ob schon bis jetzt die Erfahrung gezeigt, f
daß man mit einem soliden Bankhause negocirt habe. Der
Rcalcredit einer derartigen Lank laste sich nicht beuriheilen,
eine größere Vorsicht sei bei der jetzigen allgemeinen Finanz¬
lage anzuempfehlen. Es würden auch von Banken schon
mehr Garantieeu gefordert, mit einer Unterschrift auf Wech¬
seln begnügten die Bankhäuser sich nicht mehr. Ob in dem
hier fraglichen Fall die Deponirnng rwu Effecten genügende
Sicherheit biete, könne der Ausschuß nicht bcurtheilen. Er
habe Vertrauen zur Siaatsregicrung und bleibe ihr , da sie
dafür verantwortlich sei, die Bcurtheilniig überlassen, ob jene
Sicherheit für genügend zu erachten sei.

Hinsichtlich der vom Ausschuß beantragten Nutzbarma¬
chung durch Begebung an Cvrporationen und Private könne
er gleichfalls nicht entscheiden, ob in der That die Staats¬
regierung dadurch mit Arbeiten überhäuft werde. Sollte dicö
der Fall sein, hoffe er, daß die genügende» Arbeitskräfte der
Staatsregierung zur Verfügung ständen. Er halte insbc-
besvndere die Begebung von Darleihen aus den fraglichen
Geldern an kleine Leute für wünschcnSwerth.

Gegen den Brockhaus ' scheu  Antrag habe er zu erin-
»ern, daß er cs für eine außerordentliche Zumuthung halte,
kaß ohne Herbeischaffung thatsächlichen Materials für die
Begründung des Antrags der Landtag Beschluß fassen solle.
Der Herr Regicrungscommissair habe schon darauf aufmerk-
ja>» gemacht, daß die Gemeinden schon vom Reiche Entschä-
ligung erhalten hätten. Ob Bnkeiifcld dabei besonders we¬
lle» größerer Kriegslasten berücksichtigt sei, wisse er nicht.

Wenn dieses geschehen, sei schon der Antrag unbegründet.
Er müsse deshalb bitten, den Antrag abzulehnen.

Der Präsident : Nachdem jetzt der Antrag auf so¬
fortige Verweisung des Antrags des Abg. Brockhaus  an
den Ausschuß schriftlich eiugcbracht worden, habe er gemäß
den Bestimmungen des Z. 59 der Geschäftsordnung einem
Abgeordneten das Wort für die Verweisung des Antrags
des Abg. Brockhans  an den Fnianzansschnß und einem
Abgeordneten dagegen das Wort zu ertheilcn. Wenn der
Antrag angenommen werde, sei die weitere Berathnng über
den K. 4 des Voranschlags und die dazu gestellten Anträge
zunächst' ansznsetzen.

Es erhält das Wort für die Verweisung
Abg. Schomann : Er bitte den Antrag nicht von der

Hand zu weisen, derselbe könne im Finanzausschuß durch
Zuziehung der beiden Abgeordneten aus Birkenfclv, sowie
durch Herbeischaffnng von hinreichendem Material seitens
der Staatsregicrung genügende thatsächliche Begründung
finden. Wenn der Antrag auch keine thatsächliche Belegung
gefunden habe, so sei es doch allgemein bekannt, wie schwere
Opfer Birkenfeld durch den Krieg anferlegt seien. Diese
Opfer hätte das Fürstenthum gerne gebracht und sei es billig,
daß es für die Aufopferung entschädigt werde. Es sei auch
Sache des Finanzausschusses, zu prüfen, in welchem Maaße
eine Entschädigung schon nach dem N.-G. gewährt sei. Es
sei ei» Act der Höflichkeit, die Sache einer weiteren Erör¬
terung zu unterziehe» , und bitte er , den Antrag des Herrn
Rcgicrnngscommiffairsanznuehmen. Nachdem der Ausschuß
die Sache geprüft, könne man immer noch beschließen, was
sich thnn ließe. Er trete dem Abg. Russell  auch deshalb
entgegen, weil es oft vorkomme, daß nicht genügend be¬
gründete Anträge gestellt würden, deren thatsächliche Bele¬
gung erst später erfolge.

Gegen den Antrag erhält das Wort
Abg. Ahlhorn : Er müsse ganz wie der Abg. Rus¬

sell  sagen, daß cs eine Zumuthung sei, einen Antrag ohne
genügendes thatfachlichcs Material cinzubringcn. Es sei
immer Gebrauch gewesen, daß die Staatsregicrung einen
derartigen Antrag gestellt und sei es angemessen, bis ein
solcher Antrag mit dem hinreichenden thatsächlichen Material
versehen vorliege, nicht weiter die Frage zu berathen.
Auch hier gebe es in Jeverland und Butjadingen Gemeinden,
welche in Folge des Kriegs überlastet, aber noch nicht ent¬
schädigt worden seien, er hoffe auch noch da, daß das Reich
solche überlastete Gemeinden aus Reichsmitteln entschädigen
werde. Trete der Landtag ans den Antrag ei», werde näch¬
stens der Abg. Nathan  als guter Finanzmann einen gleichen
Antrag ans Entschädigung des FürstenthnmS Lübeck stellen,
das Großhcrzogthum werde dann gewiß nicht Zurückbleiben,
und sei erst einmal der Anfang damit gemacht, so werde
man so viel Ansprüche an diesen Fonds machen, daß der¬
selbe noch gar keine2 oder 3 Finanzperioden, wie er früher
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gesagt, aushaltcn werde. DaS Großherzogthnm trage über¬
haupt die größte Last und sei Birkenfcld schließlich immer
von anscheinend zu drückenden Lasten befreit und solche auf
das Herzogthum abgewälzt worden. Er bitte, de» Antrag,
welcher durchaus nicht zu rechtfertigen sei, abznwciscn.

Präsident : Der Abg. BrockhauS  habe das Wort
zur Bcrichtung eines thatsächlichen Mißverständnisses erbeten
und crthcilc er ihm dasselbe zu diesem Zwecke.

Abg. Brockhaus : Er müsse zur thatsächlichen Be¬
richtigung einige Worte sprechen. Einige Abgeordnete schienen
davon ausgegangeu zu sein, daß es sich um persönliche
Lasten handle; für diese wolle man keine Entschädigung,
sondern nur für die von den Gemeinden aufgebrachten beson¬
deren Opfer.

Die Verweisung des Antrags des Abg. Brockhaus
wird hierauf abgelehnt und die Debatte über den §. b fort¬
gesetzt.

Abg. Ahlhorn : Im großen Ganzen habe er schon
das Erforderliche bemerkt. Der Antrag des Herrn Regie-
rungScommiffair-s 'gehe auf Streichung des Passus im AnZ-
schnßantrage, nach welchem auch an Private gegen sichere
Hypotheken die in Rede stehenden Gelder leihweise begeben
werden können. Nach dem Ausschußantrage habe aber sa
die Staatsregiening die freie Verfügung, da der Antrag
besage, soweit die Begebung nicht ohne besondere Verwal-
tnngSkosten geschehen könne. Auch die Wittwencasse leihe
fetzt nur auf Hypotheken ans. Es sei allerdings bequemer,
die Gelder bei den Bankhäusern uuterzubringen. Er müsse
wegen dkr Sicherstellung der Negierung die ganze Verant¬
wortlichkeit überlassen.

Er bitte, der Landtag wolle den Ausschußantrag am
nehmen. ES liege im Interesse dcS HerzogthumS, daß der
Zinsfuß , welcherz. Z. noch hoch stehe, durch die Begebung
der Gelder an Private niedergedrückt werde.

Abg. Barnstedt I : Er wolle mit wenigen Worten
darauf aufmerksam machen, daß der Ausschußantrag zwei¬
schneidig sei. Es sei nicht möglich, in schwierigen Zeiten
die begebene» Gelder wieder flüssig zu machen, ins¬
besondere die hypvihecirten, in Folge deren Kündigung eine
große Calamität entstehen könnte. Abg. Russell  sage , es
sei wünschcnswcrih, daß die kleinen Leute von dem Zins--
genuß profitirten. Diese kleinen Leute seien in der Ncgcl
überschuldet und böten keine Sicherheit, wie die Ersparungs-
kaffe häufig genug zu erfahren Gelegenheit gehabt hätte.
ES würden somit nur die.großen Grundbesitzer die hier frag¬
lichen Gelder verzinslich annehmen und riese können sonst
Geld genug bekommen. Er bitte, den Antrag des Aus¬
schusses abzuwcisen.

Abg. Nathan : Nur wenige Worte von dem für ihn
maßgebenden Standpunkt ans. Es dünke ihn gefährlich, der
Staatsregierung eine solche Summe beständig zur Seite zu
stellen. Es sei indrß nichts anderes dem Ausschuß übrig i

geblieben, da man die Gelder einmal habe, müsse man fix
vor allen Dingen gebrauchen. Der Ausschuß sei in dies«
Beziehung in Verlegenheit gewesen und habe Anträge der
Staatsrcgicrung erwartet, sei schließlich aber dazu gekommen,
daß für die nächsten3 Jahre das Capital noch nicht ange¬
griffen und nach dem Vorschlag der Staalsregierung die
Zinsen in Einnahme kommen sollten. In diesen 3 Jahren
würde die Staatsregiernng die Verhältnisse besser übersehen
und nach dieser Prüfungszcit dem nächsten Landtage geeig¬
nete Vorschläge unterbreiten können, um die Gelder ganz
oder zum Thcil nutzbar zu verwenden. Er halte diese Ver¬
wendung für wesentlich, damit man die Gelder nicht als
Lockvogel betrachte.

Nach Schluß der Debatte Berichterstatter Russell:
Er wolle wie Abg. Darnstedt  I . anerkennen, daß cs ge¬
wisse Schwierigkeiten haben werde, die anSgeliehcueu hypo-
thecirte» Gelder wieder flüssig zu machen, auch, daß Gesuche
um Uebcrlaffung von Darleihen seitens' kleiner Leute häufig
keine Berücksichtigung finden könnten. Eine Calamität, welche
der Abg. B a r n stedt ' befürchte für schwierige Zeiten, z. T,
im Kriegsfall, sehe er nicht voraus. Der Kriegsschatz werde
schon zunächst aushelfcn. Auch könnte durch Hinznfügmig
einer kurzen Küittigungszcit geholfen werden. Auch bei
Banken würden nicht ans einmal die Gelder wieder sofort
erhoben werden können. Er könne deshalb nochmals de»
Ausschußantragzur Annahme empfehlen.

Nachdem sodann der Präsident die Reihenfolge, in wel¬
cher er die Anträge zur Abstimmung bringen werde, bestimmt
hatte, zieht der Abg. Brock ha ns seinen Antrag zurück,
worauf der Präsident bemerkt, dies sei in diesem Stadium,
nach Schluß der Debatte nicht mehr gestattet.

Hierauf erhält der Abg. Schomcrnn das Wort zur
Geschäftsordnung: Er wolle sich die Bemerkung erlaube»,
daß die Zurückziehung eines Antrags auch nach Schluß der
Debatte gestattet sei. Seines Wissens seien häufiger Fälle
der Art vorgekommen. Er bitte indcß den Herrn Präsidenten
um nähere Miilheilung der d.csfälligen Bestimmungen der
Geschäftsordnung. S . E. bleibe der Antrag so lange vor¬
handen, wie ein Anteagssteller da sei, und könne derselbe,
wenn die Geschäftsordnung eS nicht verbiete, jeder Zeit sei¬
nen Antrag zurückziehen.

Der Präsident : Der K. 63 der Geschäftsordnung
bestimme zwar in Abs. 1, daß ein Antrag zu „jeder Zeit"
von dem Antragsteller zurückgezogen werden könne, dagegen
enthalte der Abs. 2 die Bestimmung, daß wenn die Zurück¬
nahme nach Eröffnung der Berathung über den Antrag er¬
folge, der Landtag ohne weitere Erörterung zu beschließe»
habe, ob die Verhandlung fortgesetzt werden solle oder nM
Ferner bestimme Abs. ck des H. 63, daß ein solchergestalt
zurückgezogener Antrag nur in der Form eines neuen An¬
trags wiederum Gegenstand der Verhandlung werden köiina
Diese letzteren Bestimmungen in Verbindung mit der de»
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erste» Absatzes ließen ihn zn der Interpretation kommen, daß
„ach Schluß der Debatte die Nückziehung eines Antrags
nicht mehr erlaubt sei, weil setzt ei» Beschluß über die Fort¬
setzung der Verhandlung nicht mehr stattfindcn , auch der An¬
trag von einem andern Abgeordneten nicht mehr wieder aus¬
genommen werden könne.

Abg. Ahlhorn : Es sei nach seinen langjährigen
Erfahrungen ein solcher Fall noch nicht vorgekommcn.
Uebrigcns sei er mit der Interpretation des Herrn Präsiden¬
ten einverstanden.

Der Abg , Schomann bemerkt noch, daß der Antrag
gerade zurückgezogen wurde , als der Präsident die Frage¬
stellung normirte , außerdem stände in 8 . 63 , daß der An¬
trag - jeder Zeit » zurückgezogen werden könne.

Der Präsident erwidert , daß man schon in der Ab¬
stimmung begriffen gewesen und die Berathung geschloffen sei.

Der Abg . Barnstedt II . macht noch darauf aufmerk¬
sam, daß der Antrag deshalb nicht mehr zurückgezogen wer¬
de» könne , weil er unterstützt sei , die Zurückziehung gegen
den Willen der ihn unterstützenden Abgeordneten aber unstatt¬
haft sei.

Der Landtag beschließt hierauf , daß der Antrag nicht
mehr zurückgezogen werden könne.

Der Antrag des Abg . Brockhaus,  demnächst der Ver-
besserungsantrag des Herrn Regierungs - Commissairs zum
Ansschnßankragc 2 werden abgelehnt.

Der Ausschußantrag M 2 , sowie 3:
die Position 4 anzunehmcn,

werden angenommen.
Der Ausschußantrag zu Position 5 lautet:

^ 4.
der Landtag wolle beschließen , die Großherzogliche
Staatsregierung zu ersuchen , außer der Reitbahn
an der Ziegelhofsstraße und dem in der Umgebung
derselben zum Staatsgut gehörigen Platze , auch das
Landtagsgebäude meistbietend öffentlich zu verkaufen
und für den Kaufpreis nach Berathung mit einer
vom Landtage zu erwählenden Commission geeignete
Lokalitäten für die Sitzungen des Landtags und die
Berathungen seiner Commissionen zu beschaffen.

.- VS' 5.
die Position 5 anzunehmcn.

Reg . - Com . Ministerialrat !) ZWesche : Alle Beamte
des StaatsministcriumS könnten die im Ausschußbericht her-
vvrgehobenen Unannehmlichkeiten , welche die Lage des jetzigen
Landtagsgebäudes mit sich bringe , auf ' S Lebhafteste nach¬
fühlen ; es trete noch hinzu , daß die innere Einrichtung des
für seine jetzige Verwendung ursprünglich nicht bestimmten
Gebäudes sehr unbequem sei und die Geschäfte sehr erschwere.
Schon damals , als mit der Königl . Preußischen Militair-
verwaltung wegen Verkaufs der fraglichen Immobilien ver¬
handelt worden sei , habe natürlich die Frage wegen Her-

Berichte . XVIII. Landtag.

stellung eines neuen Landtagslocales ventilirt werden müssen,
und sei man damals ebenfalls davon ausgegangen , daß das
Local mehr in die Mitte der Stadt zn verlegen sei. Es
sei damals der Platz neben dem Erdmauu ' schen  Hause an
der neuen Huntestraße als vorzugsweise geeignet angesehen
worden . Falls der Ausschußantrag vom Landtag angenom¬
men werde , so werde die Staatsregierung gern bereit sein,
der Angelegenheit von Neuem näher zu treten.

Abg . Russell : Er erlaube sich die Frage , ob zur
Berathung wegen Auswahl geeigneter Lokalitäten die Staats¬
regierung eine Commission des Landtags zuziehen wolle?

Reg, -Com . Ministerialrat !) Wesche : Er sei nicht er¬
mächtigt , hierüber eine bindende Erklärung abzugebcn , indeß
sei er persönlich der Ansicht , daß , wenn der Landtag einen
solchen Wunsch äußere , erhebliche Bedenken demselben kaum
cntgegenstehen würden.

Die Ausschußanträgc 4 und 5 werden hierauf ange¬
nommen.

Der Antrag zn 8 - 6 , 7 , 8 des Voranschlags lautet:
.- VS' 6.

die Positionen 6 , 7 und 8 anzunehmcn , unter der
Voraussetzung , daß die Bcitragsquoten der Provinzen
der Vorlage der Großherzoglichen Staatsregierung
entsprechend nicht abgeändert werden.

Abg . Brockhaus : Er acceptire diese Positionen
nur unter der erwähnten Voraussetzung , daß , falls das bis¬
herige Beitragsvcrhältmß , welches im Voranschlag zn Grunde
gelegt sei , geändert würde , eine Umrechnung der gedachten
Positionen einzutretcn habe.

Abg . Russell : Wenn aus Antrag des Quotenaus-
schusscs das BeitragSverhältniß geändert werde , werde der
Antrag dcS Finanzausschusses demgemäß modificirt . Ein
Studium sei dabei nicht zn machen ; wenn die Bedingung
nicht ciutrete , so bleibe es bei den Positionen der Vorlage.

Abg . Ahlhorn : Es sei das Gleiche schon bei der
Berathung der Pos . 8 des Voranschlags der Einnahmen für
das Herzogthum Oldenburg pro 1876/78 vorgekommen , wo
es sich um die Sustentation des Großherzoglichen Hauses
handelte . Auch dort sei cs selbstverständlich gefunden , daß
bei Abänderung des Procentsatzcs die fragliche Position
gleichfalls zu ändern sei.

Abg . Barnstedt I . : Er habe auch als Mitglied des
Quotenausschuffes daran keinen Anstoß genommen.

Der Antrag - V§ 6 wird sodann angenommen.

* II . Ausgaben.
Der Antrag des Ausschusses zu 8 - I lautet:

7.
die Position 1 anzunehmen.

Berichterstatter Russell : Er wolle nur daraus auf¬
merksam machen , daß die Staatsregierung bei der Position
keine Rücksicht ans den ständigen Ausschuß genommen hätte,
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er hoffe indeß amichmeu zu dürfen , daß die Ausgabe für

diesen in der Position enthalten sei.

Der Antrag des Finanzausschusses zu K. 2 und 3
lautet:

HL 8.

die Positionen 2 und 3 zu genehmigen.

Desgleichen zu 8 - 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 und 13:
HL 9.

der Landtag wolle diese Positionen genehmigen.

Zu 8 - 4 erhält der Berichterstatter Ruffell das

Wort . Nach dem früheren Beschlüsse des Landtags , betr.

die Besetzung des Oberappellationsgcrichts , werde ein Mit¬

glied des Eassationssenats Wegfällen . Der Secrctair des

Cassalionssenats arbeite zugleich beim Appellationsgericht.
Da die Kosten jener Behörde aus der Centralcasse , dieser

aus der Landescaffe bestritten würden , sei eigentlich über den

Beitrag zu den Kosten dieser Behörde Bestimmung zu treffen.
Die Sache sei vielleicht nicht so erheblich , um eine Acnderung

dieser Position herbeizuführen.
Reg .-Com . Obercammcrrath Heitmann : Die Central-

caffe trage zu den Kosten bekanntlich 30,000 b^i und

mache cs bei dieser Summe keine Differenz , ob ein Secrc-

tair mehr oder minder vorhanden sei.

Abg . Nathan macht den Herrn Regierungscommiffair

darauf aufmerksam , daß er die Position 2 in ' s Auge gefaßt

habe , was derselbe als richtig anerkennt.
Berichterstatter Ruffell : Wenn man subtil sein wollte,

müsse man darauf bestehen , daß der Gehalt des Sccretairs

eigentlich gemeinschaftlich zu tragen sei. Die Sache sei in-

dcß unbedeutend und könne auf sich beruhen.
Die Abstimmung über die Anträge zu 8 - 1 — 11 und

13 war einstweilen ausgesetzt . Diese Positionen werden an¬

genommen . Die Beschlußfassung über Pos . 12 ist wegen
der diescrhalb noch schwebenden Verhandlungen mit dem

Staatsministcrium noch auszusctzen.
Der Ausschuß beantragt:

^ 10 .

der Landtag wolle die Position 14 genehmigen.
HL 11.

der Landtag wolle die Position 16 annehmen.
HL 12.

der Landtag wolle die Position 17 annehmen , und
HL 13.

der Landtag wolle zu den Schlußanmerkungen 1, 2,

3 und 4 zu dem Voranschläge seine Zustimmung er-

theilen.
Zu 8 - 15 ist die Berathung bis nach Berichterstattung

über Vorlage 25 auszusctzen.
Zu 8 - 14 und Anmerkung 4 des Voranschlags bemerkte

der Herr Reg .-Com . Heumann : Mit dem Ende dieses

Jahres laufe die 8jährige Periode ab , während welcher

etwaige Ucberschüsse aus dem gewöhnlichen Postbetriebe den

deutschen Staaten in ihren Matrikularbeiträgeu gut gerechnet

würden . Diese Ucberschüsse gehen später direct in die Reichs-

cassc. Daher sei es fraglich , ob für die nächste Finanzperivde

! überhaupt andere derartige Ueberschüsse dem Hcrzogthmn

Oldenburg und Fürstenthnm Birkenfeld gutgerechnet würden,
als etwa Rückstände ans 1875.

Hierauf werden die Positionen 14 , 16 , 17 und die

Schlußanmcrkungcn angenommen.

II . Mündlicher Bericht des Petitionsausschuffes über

die Petition des Lehrers H . Ahrcns  zu Dakendorf , bete.

Anrechnung seiner in Krninbeck verbrachten Dienstzeit bei

Festsetzung seiner AlterSzulage.
Der Ausschußantrag lautet:

der Landtag wolle in Erwägung , daß Petent sich
noch nicht an das Großhcrzogliche Staatöministernmi

gewandt , über die Petition zur Tagesordnung über¬
gehen.

Berichterstatter Ruffell : Der Petent , früher Hol¬
steiner , habe in Folge des Vertrages vom 23 . Februar

1868 die Oldenburgische Staatsangehörigkeit erworben.

Derselbe habe sich noch nicht an das Staatsministcrium ge¬

wandt , also den Jnstanzenzug nicht Ungehalten , Und be¬

antrage demgemäß der Ausschuß , über die Petition zur

Tagesordnung überzugehen.

Abg . Ahlhorn : Er müsse den Herrn Regierungs-

Cominissair fragen , ob nicht der Staatsregierung seitens deS

Landtags die generelle Ermächtigung crtheilt sei, in derartige»

' Fällen bei Festsetzung der Alterszulage die gesammte Dienst¬

zeit in Anrechnung zu bringen.

Reg .-Com . Ministerialrath ZVesche : Es sei richtig,

daß eine derartige generelle Ermächtigung ertheilt sei , aber

unter der Beschränkung , daß nur , wenn den Gemeinden keine

Kosten daraus erwüchsen , die Staatsrcgierung die Befugniß

habe , frühere Dienstzeit als definitive Dienstzeit in Anrech¬

nung zu bringen . Der vorliegende Fall sei nicht zur Cog¬

nition der Staatsregierung gekommen . Der Petent sei, wenn

er den Herrn Berichterstatter richtig verstanden habe , erst

10 Jahre im Schuldienste , eS handle sich also um die erst!

von der Gemeinde zu bezahlende Alterszulage , und die

Staatsrcgierung sei deshalb nicht in der Lage , von der ge¬

dachten generellen Ermächtigung hier Gebrauch zu mache».

Der Antrag des Ausschusses wird sodann angenommen.

III . Desgleichen über die Petition deS Lehrers G.

Bökmann  zu Peheim , betr . Altcrszulagc.

Der Ausschuß beantragt:
der Landtag wolle in Erwägung , daß Petent ßih

noch nicht an Las Großherzogliche Staatsministcrium
gewandt , über die Petition zur Tagesordnung über¬

gehen.
Berichterstatter Ruffell : Der Petent wolle erwirke»,

daß ihm Alterszulage gewährt oder die Dienstzeit für Be-
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rechnung derselben in Anrechnung gebracht würde . Sein
Gesuch sei vom Oberschulcollegium abgelehnt worden.

Der Ausschuß sei auf den materiellen Inhalt der Peti¬
tion nicht cingegangcn und beantrage , weil Petent noch nicht
den Jnstanzenzug erschöpft , über die Petition zur Tagesord¬
nung überzugchen.

Reg .-Com . Ministerialrath ZWesche : Es liege hier,
wie er glaube , ein Jrrthum vor . Der Lehrer Bökmann
habe im Jahre 1872 gebeten , ihm die Zeit , in welcher er als
Hülfslchrer fnngirt habe , hinsichtlich der Pensionsberechtigung
in Anrechnung zu bringen . Das Gesuch sei am 17 . Mai zu
Gunsten des Petenten dahin entschieden , daß Bökmann
die Hülfslehrerzeit seit 1867 bei der Pensionirung in An¬
rechnung gebracht werden solle.

Um die Identität des Petenten zu constatiren , wolle er
hervorheben , daß derselbe — er bitte den Herrn Bericht¬
erstatter zu controliren , ob dies richtig sei — im Jahre
1862 definitiv vom Seminar entlassen und 1872 definitiv
i» Peheim eingestellt worden sei. Es frage sich nun , ob er
in seiner jetzigen Petition die Dienstzeit für die Pensions¬
berechtigung oder die Alterszulage in Anrechnung gebracht
haben wolle ? Wenn cs sich um die AltcrSzulage , also um
Anrechnung von Dienstjahren als definitive handle , so treffe
allerdings die Motivirung des Ausschusses zu , da diese Frage
dem Staatsinlnisterium noch nicht zur Entscheidung Vorgelegen
habe. Im andern Falle habe das Staatsministerium bereits
entschieden.

Berichterstatter Russell : Er wolle constatiren , daß
der Petent 1862 provisorisch und 1872 definitiv in Peheim
angestellt worden sei. Derselbe wolle bewirken , daß die Zeit
von 1867 an für die Alterszulage in Anrechnung gebracht
werde. Die Sache werde sich durch die Verhandlung auf¬
klären. Er glaube , daß derselbe Gegenstand derzeit von der
Staatsregierung zu Gunsten des Petenten entschieden sei.

Reg -Com . BKesche : Hiernach scheine die Sache so
zu liegen , daß damals dem Bökmann die Anrechnung von
5 Jahren Hülfslehrerzeit als pensionsmäßige Zeit concedirt
worden sei und derselbe in seiner jetzigen Petition beantragte,
diese Zeit als definitive Dienstzeit ihm anzurechnen . Dar¬
nach werde demselben nicht zu nahe getreten wenn der Land¬
tag in Gemäßheit des Ausschußantrages beschließe.

Abg. Ahlhorn : Er wisse nicht , ob nicht zu bean¬
tragen sein dürfte , die Petition der Staatsregierung zur An¬
nahme zu empfehlen . Die Lehrer im südlichen Oldenburg
ständen sich schlechter, wie die hiesigen , und sei deren Gleich¬
stellung mit diesen dringend wünschenswertst.

Berichterstatter Russell : Der Ausschuß habe keinen
Anlaß gehabt , auf den materiellen Inhalt der Petition ein-
Mreten . Wenn diese zur Berücksichtigung empfohlen würde,
konnte man sich mit dem thatsächlichen Inhalt derselben in
Widerspruch setzen.

Wenn ein Jrrthum vorliege , könne derselbe sich durch die
Verhandlung ansklärcn . Der Petent werde sich durch den
abschlägigen Bescheid veranlaßt fühlen , sich nach Erledigung
der Formalien nochmals an den Landtag zu wenden.

Abg . Barnstedt I . : Er frage , ob der Ansschußan¬
trag nicht zurückzuuehmen und nähere Auskunft bei der
Staatsregierung einzuzieheu sei.

Reg .-Com . Ministerialrath Wesche bittet den Bericht¬
erstatter um Auskunft , aus welchem Jahr die Entscheidung
des Obcrschulcollegiums herrühre . Die Entscheidung des
Staatsministeriums datire von 1872.

Abg . Schomann : Er wolle einige Worte zur ge¬
schäftlichen Behandlung der Sache sagen , persönlich sähe er
cs gern , daß die Petition der Staatsregierung zur Annahme
empfohlen würde . Er müsse sich aber auf den Standpunkt
des Berichterstatters stellen und eine correcte Geschästsbchand-
luug verlangen . Wenn ein Petent kein thatsächliches Material
in der Petition niederlegc , müsse man ihn abweisen . Es
bleibe ihm ja unbenommen , sich später wieder an den Land¬
tag zu wenden , da die Abweisung kein rechtskräftiges Ur-
theil sei.

Abg . Or . Lehmann : Nach Art . 134 des Staats¬
grundgesetzes sei der Landtag berechtigt , Petitionen der Staats-
regierung zur geeigneten Berücksichtigung zu empfehlen , wenn
die Beschwerden zuvor den Weg der gesetzlichen Berufung
bis an die oberste Staatsbehörde gegangen seien. Die Be¬
schwerde über die Entscheidung des Obcrschulcollegiums seitens
des Petenten sei dies nicht , daher sei der Landtag zur Em¬
pfehlung nicht berechtigt.

Abg . Ahlhorn : Er habe nur die Frage gestellt , ob
der Ausschuß vielleicht den Antrag auf Empfehlung stellen
wolle . Er bemerke dies , weil die Aeußerung des Vorredners
gegen ihn gerichtet scheine.

Berichterstatter Russell thcilt dem Herrn Regierungs-
Commissair mit , daß aus der Petition das Datum der Ent¬
scheidung des Oberschulcollegiums nicht hervorgehe . Uebrigens
habe der Abg . vr . Lehmann  Recht , daß der Landtag nicht
befugt sei , einen Empfchlungsantrag bei der Regierung zu
stellen.

Der Antrag des Ausschusses wird darauf angenommen.
IV . Bericht des Vcrwaltungsausschusscs , betr . den Ge¬

setzentwurf für das Herzogthum Oldenburg , betr . die Schul-
pflichtigkeit taubstummer Kinder . (Anl . 18 .)

Die Anträge des Ausschusses zu Art . 1 lauten:
Antrag 1 (einstimmig ) .

Art . 1 §. 1 Z - 9 statt „ evangelischen Oberschul-
eollegiums " zu setzen: „ Staatsministeriums , Departe¬
ment der Kirchen und Schulen . "

Antrag 2 ( einstimmig ) .
Art . 1 mit diesen Aendcrungen anzunehmen.

Reg .-Com . Ministerialrath ZWesche : Sämmtliche Ab¬
änderungen , welche der Ausschuß theils einstimmig , theils in

7 *
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der Minorität hinsichtlich des vorliegenden Gesetzentwurfs
Vorschläge, beschränkten sich auf eine Ersetzung des cvangel.
Obcrschulcollegiums durch das Staatsministerium rücksichtlich der
dem Ersteren in dem Gesetz zugewiesenen Competenz. Er sei
ermächtigt zu der Erklärung, daß die Staatsregierung sich
mit diesen Abänderungen rücksichtlich der Art. 1 und 7 des
Gesetzentwurfs, einverstanden erkläre, obwohl dieselbe die Be¬
denken, welche den Ausschuß zu seinen Anträgen veranlaßt
hätten, nicht theile. Dagegen bitte er in den beiden übrigen
Fällen, welche er sich wohl gestatten dürfe, des Zusammen¬
hangs wegen in die Besprechung mit hineinzuziehen, die
Vorlage unverändert anzunehmcn, die Befürchtung, daß die
Competenz des cvangel. Obcrschulcollegiums die Parität ver¬
letze, könne hier noch weniger Platz greifen, die Competenz
beziehe sich hier nur auf die innere Einrichtung der Anstalt.
Er müsse erwarten, ob sich für die Auffassung der Minorität
Stimmen aus der Versammlung erheben würden.

Abg. Graf v . Gerte » : Er sei entschieden gegen den
ganzen Gesetzentwurf, von welchem er erst geglaubt habe,
daß er sich auf eine evangelische Schule bezöge. Er sei der
Meinung gewesen, daß, falls das Bedürfniß hcrvortrete, auch
die Einrichtung einer katholischen Schule in Aussicht genommen
werden solle. Der Gesetzentwurf stehe mit der Bestimmung
des Z. 82 des Staatsgrundgesetzes in Widerspruch und sei
man berechtigt zu verlangen, daß dieser gemäß verfahren
werde. Da für das ganze Großherzogthum durch das Ge¬
setz der Schulzwang für die unglücklichen Kinder eingeführt
werden solle, so bleibe cs fraglich, ob nicht dadurch ein Ge¬
wissenszwang ausgeübt werde. ES gehe aus der Vorlage
nicht hervor, ob ein katholischer Lehrer an der Anstalt vor¬
handen und würden doch katholische Eltern nicht ruhig ihre
Kinder, welchen durch den Unterricht die Welt erst eröffnet
werde, einer solchen Anstalt übergeben können. Der Gesetz¬
entwurf könne in dieser Fassung seine Billigung nie finden
und bitte er, ihn im Ganzen abzulehnen.

Abg. Hayerr : Auf die Ausführungen des Vorredners
erwidere er, daß cs ihm, weil er selber in der Inspektion der
Anstatt thätig sei, persönlich bekannt, daß den Bestimmungen
des Art. 87 des Staatsgrundgesetzes gemäß die Anordnung
getroffen sei, daß die katholischen Kinder bei katholischen Pflege¬
eltern, die evangelischen bei evangelischen untergebracht wür¬
den, daß dieselben jeden Sonntag die Kirche, welcher sie der
Confession nach angehörten, zu besuchen hätten und dem
katholischen Pfarrer der Religionsunterricht der weiter vorge¬
rückten Kinder katholischer Confession überlassen sei. Ueber-
haupt sei es undenkbar, daß den unglücklichen Kindern die
feineren Unterschiede der beiden Dogmen klar gemacht würden
und sich bei ihnen ein völlig klares Verständlich dafür ent¬
wickele. Der Unterschied der Confessionen habe mit der ganzen
Sache nichts zu thun und sei es deshalb an sich unverfäng¬
lich für die Interessen der katholischen Confession, wenn das
evangelische Oberschulcollegium in den Artikeln 1, 2, 3 und

7 als entscheidende Behörde hingestellt werde. Er wolle sich
indessen, da er den Unterschied für sehr unwesentlich halte,
für den Minoritätsanlrag erklären, um zu vermeiden, daß in
Folge der Annahme des Majoritätsantrags bei den Katholiken
sich ein Mißtrauen gegen das Taubstummeninstitutentwickele.

Abg. WmdmÜUer : Er könne die Bedenken des
Abg. v. Galen nicht theilen. Im Ausschuß sei auch erst die
Ansicht gewesen, daß cS sich um eine evangelische Anstalt
handele. Nach erhaltener Aufklärung sei man, um die Pari¬
tät in allen Stücken zu wahren, dazu gekommen, in den
Art. 1 u. 7 an Stelle des Oberschulcollegiums das Staats-
ministcrium Departement der Kirchen und Schulen zu setzen.
Das evangelische Obcrschulcollcgium hätte sonst vielleicht dazu
kommen können, z. B. einem jüdischen Vater gegenüber Ent¬
scheidung treffen zu müssen. Die andern Bestimmungen be¬
ziehen sich auf die innere Einrichtung der Schule und mit
den hier einschlagenden Verhältnissen ist das Obcrschuleollegium
so vertraut, daß, wenn hier das Staatsministerium Ent¬
scheidungen zu treffen hätte, das Oberschulcollegium diese fac-
tisch treffeu würde und das Staatsmiiiisterium nur seine
Namensunterschrift hergeben würde. Es handle sich um eine
rein confessionslose Anstalt, deren Besuch jenen unglückliche»
Kindern zur Pflicht gemacht werde. Der Religionsunterricht
werde an der Anstalt theilweise von einem katholischen, theil-
weise von einem evangelischen Geistlichen ertheilt, auch ihm
scheine es unmöglich, daß die feineren Dogmenunterschiede
den Kindern bekannt werden würden, da die Ausbildung
enorme Schwierigkeiten mache. Es sei die Hauptsache, dich
Kinder zu sittlich tüchtigen Menschen heraiizuzichen. Er wolle
die Majoritätsanträge befürworten.

Abg. AReisterrnann Er stimme aus des Abg.
v. Galen  Gründen für Annahme der Minoritälsanträge.
Im Jahre 1857 habe die Zahl der die Anstalt besuchenden
Kinder 29 betragen, 8 katholische, 2l evangelische, 1858 da¬
gegen 12 protestantische und 7 katholische. Es seien um
diese Zeit Differenzen in der Anstalt entstanden und die
Frage angeregt, ob nicht ein zweiter und zwar katholischer
Lehrer anzustellen sei. Das Staatsmiinsterium habe damals
entschieden, daß sobald das Bedürfniß zur Anstellung eines
zweiten Lehrers vorliege, ans die Anstellung eines katholische»
Lehrers Bedacht genommen werden solle. Dies Bedürfniß
sei seitens des Staatsministeriums anerkannt, indem sch»»
seit einigen Jahren ein zweiter Lehrer eingestellt worden;
dieser sei aber nicht katholisch, sondern evangelisch.

Wenn nun in den letzten Jahren die Zahl der katho¬
lischen Kinder gegen früher unverhältnißmäßig abgeuomiiie»,
so läge dies vielleicht eben daran, daß man diese Anstalt für
eine evangelische halte.

Abg. Barnstedt I . : Die Sache werde nicht richtig
aufgefaßt. Es stehe keine Volksschule in Frage, welche erweitert
werde, sondern eine Stiftung, in welcher Kinder aller CE
fessionen Ausbildung erhalten sollten. Der Staat biete die
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AMlt den Eltern taubstummer Kinder dar, diese würden
aber nicht gezwungen, ihre Kinder diese Anstalt besuchen zu
lasten.

Abg. Russell : Er könne dem Abg. Barnstedt  Recht
geben, wenn cs nur keine Anstalt sei, welche aus Staats¬
mitteln unterhalten werde. ES sei eine Staatsanstalt und
keine Stiftung. Die katholischen Ellern würden gezwungen
ihre Kinder zur Erziehung jener Anstalt zu übergeben und
deshalb müßten sie auch die Beruhigung haben, daß für die
religiöse Ausbildung, auf die sic den größten Werth legten,
genügend gesorgt sei. Bis jetzt hätten die katholischen Kinder
mir einen Religionsunterricht von 8 bis 10 Wochen vor
der Confirmation erhalten. In so kurzer Zeit könnten nicht
hinreichende Kenntnisse in der Religion erworben werden.
Der Abg. Windmüller  sage , es solle eine confessiouslose
Schule sein, und sei doch in 2 Fällen dafür, daß das Ober¬
schulcollegium als Aufsichtsbehörde beibehalten werde. Dadurch
werde die Schule eine reinevangelische Schule, da das evan¬
gelische Obcrschulcollegium eben eine confessionelle Behörde sei.
Die Bestimmung des StaatSgpundgcsetzeS, welche eine con-
fessionelle Bildung der verschiedenen Confessionen vorschreibe,
werde verletzt. Das Staatsministcrium könne ja überall, wo
das Gesetz das evangelische Oberschulcollegium als Aufsichts¬
behörde in Aussicht nehme, an dessen Stelle treten. Dadurch
würde wenigstens der Schule der evangelische Character im
Princip genommen. Er könne nicht begreifen, wie die Majori¬
tät des Ausschusses, welche gerade die Anstalt zu einer konfes¬
sionslosen machen wolle, nicht für das Staatsministerium als
alleinige Aufsichtsbehörde stimme. Die Bestellung des evange¬
lischen Oberschulcollegiuurs als Aufsichtsbehörde widerspreche
der Absicht, eine eonfessionslose Schule z» errichten, durchaus,
und müsse er den Anträgen der Minorität zustimmen.

Abg. Windrnnller : Er erwidere dem Abg. M c ist er¬
mann  auf seine Bemerkung, es sei noch ein evangelischer
Lehrer anstatt eines katholischen angestellt, daß die Lehrer für
Taubstumme selten seien, es auch nur auf deren Fähigkeit
ankomme. Augenblicklich seien 15 Kinder in der Anstalt,
doch würde deren Zahl in Folge des Gesetzes wohl auf 40
steigen. Die Scrupeln von den Abg. Russell und Galen
theile er nicht. Die Jnspeetion sei in jeder Weise bemüht,
dem religiösen Gefühl der Eltern Rechnung zu tragen und
die Kinder zu sittlich tüchtigen Menschen heranzubilden.
Der Abg. Hayen  habe in der Ausschußsitzuug ausgeführt,
um eine einheitliche Leitung herzustellen, dürfe nur eine Auf¬
sichtsbehörde da sein und das sei daS Oberschulcollegium.
Der Ausschuß hätte die Ansicht gecheckt, daß eine einheitliche
Leitung vorhanden sein müsse, und schließlich, um allen Hader
ftru zu halten, dem Artikel diese Fassung gegeben.

Abg. Barnstedt II . : Er könne den Abg. Hayen
nicht begreifen. Der Art 3 enthalte Vorschriften, welche die
innere Anstalt betreffen, dagegen Artikel 1 , das evangelische
Oberschulcollegiumkönne nicht entscheiden, ob die Kinder

katholischer Eltern aufzunehmen seien. Wenn Graf v. Galen
gegen das ganze Gesetz stimmt, weil eS sich um eine Anstalt
handele, welche sich an eine evangelische anlehnt, so sei das
vielleicht eine berechtigte Frage, die anderen hier zur Erörte¬
rung gekommenen Fragen seien untergeordneter Natur. Wenn
man in dem Gesetz nichts suche, finde man nichts Verfäng¬
liches darin.

Abg. Kayen : Dem Abg. Russell  gegenüber wolle
er bemerken, daß nach Mittheilung des Hauptlehrcrs der An¬
stalt die Kinder nicht 6—10 Wochen vor der Confirmation,
sondern im ganzen letzten Halbjahre 2—3 Mal wöchentlich
durch den katholischen Pfarrer oder Vicar Religionsunterricht
erhielten, und dem Abg. Barnstedt  II . gegenüber, daß,
wenn auch der Art. 3 sich auf eine innere Angelegenheit
der Anstalt beziehe, daraus doch nicht folge, daß das Staats¬
ministerium hier die ungeeignete Behörde sei. Es werde
immer, ob nun das Staatsministcrium odcr das evangelische

j Obcrschulcollegium hier die Entscheidung habe, hauptsächlich
! auf den Bericht der Jnspeetion ankommen, welcher sich auf
j das Gutachten des sachverständigen Lehrers stütze.

Abg. Windm üller  sage, er sei früher anderer Ansicht
gewesen. Das sei richtig. Im Ausschuß sei nicht zur
Sprache gekommen, ob das evangelische Oberschulcollegium oder
das Staatsministerium die Leitung der Anstalt übernehmen
solle, sondern die Frage, ob vielleicht das evangelische und
katholische Oberschulcollegium neben einander. Dabei habe
er geäußert, es sei eine einheitliche Leitung erforderlich, lieber
Fragen interner Natur könne das Staatsministerium gerade
so gut entschieden, wie das Oberschulcollegium, da der Lehrer
allein sachverständig sei, seinen Bericht der Inspektion erstattte,
und von dieser das Staatsministerium über die betreffende Frage
instruirt werben könne, um diese zu entscheiden.

Abg. Barnstedt I . : Einige Worte gegen den Abg.
Russell.  Es sei eine Stiftung, keine Staatsanstalt , warum
es sich handle. Der Staat verausgabe jährlich für evan¬
gelische Kinder, welche diese Anstalt besuchten, 900 ---A Dar¬
aus könne man die Consequenz ziehen, daß dann auch eben¬
soviel für katholische verwendet werden müßten. Das Gesetz
sage nur , die Kinder sollen unterrichtet werden, daher seien
die Eltern nicht gezwungen, ihre taubstummen Kinder gerade
auf diese Anstalt zu schicken. Eine nur paritätische Behand¬
lung erfordere, daß 2 Anstalten geschaffen werden müßten,
dann würde keiner Konfession zu nahe getreten.

Die Debatte habe nicht die Bedeutung, um die Zeit
darauf zu verwenden, welche darauf verwandt sei.

Abg. Graf v . Galen : Er hebe nochmals hervor,
daß, wenn ein Schulzwang durch dieses Gesetz eingeführt
werde — und das finde er im Art. 1 — so sei den con-
sessionellen Bestimmungen des Slaatsgrundgesetzcs Rechnung
zu tragcn, sonst werde bei einer confessioncllenAnstalt aus
dem Schulzwang Gewissenszwang.
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Abg . Wind müller sage , nur allgemeine Religions¬
umrisse könnten den Kindern beigebracht werden ; das sei ihm

nicht verständlich , da sie doch den Katechismus lesen lernten
und in Folge dessen auch weiteres Verständniß religiöser

Dinge sich aneignen könnten . Sodann sei angeführt , daß
katholische Kinder oft evangelische Schulen besuchten. Das

könne sein, aber dann genössen sie separaten Religionsunter¬
richt und hätten meist das elterliche Haus , wo ihr religiöses

Gefühl wach gehalten werde , während diese unglückichen
Kinder Haus und Eltern verlassen müßten.

In dieser Form könne er dem Gesetzentwurf nicht bei¬
stimmen.

Abg . Russell : Er wolle nur dem Abg . Ha Yen
mittheilen , daß nach brieflicher Mittheilung des katholischen

Pfarrers den katholischen Kindern erst 8 — 10 Wochen vor¬
der Confirmation Religionsunterricht zu Theil werde.

Der Abg . Barnstedt  sage , Art . 1 und 3 des Gesetz¬
entwurfs enthielten wesentlich verschiedenartige Bestimmungen,
so daß eine einzelne Behörde nicht darnach vorkommenden
Falls Entscheidung treffen könne , während doch Art . 1 von
der Aufnahme , Art . 3 von der Entlassung handle und die

Entscheidung darüber s. E . den gleichen Character habe . Der

Abg . Wind müller  meine , es käme nur auf die Fähigkeit
des unterrichtenden Lehrers an , nicht darauf , daß derselbe

evangelischer Confessio » sei. Da müsse er doch fragen , ob
man vielleicht sich nach einem katholischen umgesehen habe.

Der Abg . v . Galen  habe Recht , daß man Katholiken nicht
zwingen dürfe , eine evangelische Anstalt durch ihre Kinder
besuchen zu lassen . Reiche Leute könnten allerdings diesem

Zwang entgehen , dagegen würden die armen katholischen
Eltern ihre Kinder in die evangelische Anstalt in Wildes¬
hausen senden müssen.

Reg .- Com . Ministerialrats , TVesche : Die Frage werde

zu tragisch aufgefaßt . Von Gewissenzwang könne keine Rede
sein , wo es sich um eine Aufsichtsbehörde handele , welche

als solche keinen eonfessioncllcn Charaeter habe . Hätte man
ein confcssionsloses Oberschulcollegium , würde nichts im
Wege stehen , ieses als Aufsichtsbehörde zu bestellen . Es sei

unangemessen und unthunlich , dem Staatsministeriiim die

Functionen einer Aufsichtsbehörde der Anstalt zu übertragen,
das Staatsministcrium stehe derselben zu fern . Aus prakti¬

schen Gründen bitteer dem Anträge der Majorität den Vorzug
zu geben.

Der Präsident : Es sei Niemand mehr zum Worte

gemeldet und schließe er die Debatte , crtheile aber noch dem
Abg . Barnstedt  II . das Wort zu einer thatsächlichen Be¬
richtigung.

Nachdem derselbe gegen Russell  bemerkt , daß die Amts¬

verbände die armen Kinder nicht nach der hier fraglichen
Anstalt zu dirigiren brauchten , sondern andere Anstalten ihnen
gleichfalls zur Auswahl gelassen seien , wird über den Aus¬

schußantrag 1 u . 2 abgestimmt und diese , sowie damit der
Art . 1 mit den Aenderungen angenommen.

Der Antrag 3 der ( Majorität ) lautet:
Art . 2 anzunehmen.

Der Antrag 4 (der Minorität ) :
Art . 2 Abs. 2 Z . 1 statt „ evangelische " Oberschul¬

collegium zu setzen: „ Staatsministerium , Departement
der Kirchen und Schulen ."

Der Antrag 5 (der Minorität ) :
Art . 2 mit dieser Aenderung anznnehmen.

Der Präsident : Es seien in den bisherigen Reden

diese Anträge bereits mehrfach mit erörtert , und sei er dem
nicht entgegengetreten , weil die Verbcsserungsanträgc zu den

verschiedenen Artikeln in engem Zusammenhänge ständen , er

habe indeß jetzt über die verschiedenen Anträge zu Art . 2 die
weitere Berathung zu eröffnen.

Niemand wünscht das Wort und wird sodann der Min¬

derheitsantrag abgelehnt und der Art . 2 angenommen.
Antrag 6 ( der Majorität ) lautet:

Art . 3 anzunehmen.
Antrag 7 (der Minorität ) :

Art . 3 Z . 6 statt „ evangelischen Oberschulcollegiums"
zu setzen: „ Staatsministeriums , Departement der
Kirchen und Schulen . "

Antrag 8 (der Minorität:
Art . 3 mit dieser Aenderung anzunehmen . Der Min¬
derheitsantrag wird abgelehnt und Art . 3 ange¬
nommen.

Der Antrag 9 icinstimmig ) :
Art . 4 , 5 , 6 anzunehmen , wird angenommen.

Der Antrag 10 ( einstimmig ) :
Art . 7 zu streichen und dafür zu setzen:

„Art . 7.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes weiter erfor¬
derlichen Bestimmungen werden vom Staatsmi-
ministerium , Departement der Kirchen und Schulen,

erlassen,"
wird angenommen.

Der Präsident bemerkte , Anträge zur 2 . Lesung dieses
Gesetzentwurfs seien bis Dienstag , den 30 . d. Mts . incl. zu
stellen.

Nächste Sitzung Freitag , den 26 . Nov . d. I - , Vom.
11 Uhr.

Tagesordnung:

1. Bericht des Vcrwaltnngsausschusses zur zweiten Lesung
des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg,
betr . Abänderung des Gesetzes vom 4 . April 1865,
bctr . die Reorganisation der Ersparungscasse . (Anl . 16.)

2 . Bericht des Justizansschusses zur zweiten Lesung des
Gesetzentwurfs für das Großherzogthum wegen Be¬

strafung des Handels mit Negcrsclaven . ( Anl . 39.)
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3. Bericht des Verwaltungsausschusses zur zweiten Lesnng
des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Birkenfeld,
bctr. das Oberstein-Jdarer Fabrikwesen. (Anl. 8.)

4. Bericht des Finanzausschusses zur zweiten Lesung des
Gesetzentwurfs, betr. die Förderung der Pferdezucht.
(Anl. 36.)

5. Bericht des Verwaltungsausschusscs zur zweiten Lesung
des Gesetzentwurfs für das Fürstcnthum Lübeck, betr.
die Aushebung der Feldgcnossenschaften. (Anl. 7.)

6. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über den
Gesetzentwurf, betr. Abänderung des Gesetzes vom
16. Juli 1860 in Betreff der Verhältnisse der Insel
Wangerooge. (Anl. 42.)

7. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. Ab¬
tretung eines die beiden auf dem Langlütjensandeer¬
bauten Forts umgebenden und zwischen denselben be«
legencn Terrains an das Deutsche Reich. (Anl. 37.)

8. Desgleichen, betr. den Verkauf des großen Miethhoops
in der Weser. (Anl. 58.)

9. Desgleichen, betr. Ueberrechnungsbefugniß der Eisen-
bahn-Betriebscaffe für 1873/75. (Anl. 24 )

Schluß der heutigen Sitzung Nachm. 1's- Uhr.
Der Berichterstatter:

Müller.
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